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Bei der Pensionierungsplanung wird
in folgenden Schritten vorgegangen:

1. Analyse der Ist-Situation
Welche Vermögenswerte sind vorhanden?
Wie sind diese angelegt?
Welchen Wert werden sie bis zum Zeitpunkt
der Pensionierung mit welcher Wahrschein-
lichkeit haben?

2. Ziele / Wünsche definieren
Per wann möchte ich in Pension gehen?
Welcher regelmässige Ertrag soll mir ab der
Pensionierung zur Verfügung stehen?

3. Planungsprozess
Der Planungsprozess wird in zwei Teilplanun-
gen aufgeteilt: in eine Planung ab Pensionie-
rung, um lebenslänglich die nötige Liquidität
zur Abdeckung des Ausgabenbudgets sicher-
zustellen, sowie in eine Planung über den Auf-
bau, die Anlage und Allokation des Vermögens
– quasi «der Weg zum Ziel».

Sollten über die verbleibende Zeit bis zur ge-
planten Pension nicht genügend Mittel auf-
gebaut werden können, um das Ausgaben-
budget zu finanzieren, so muss entweder das
Ausgabenbudget reduziert und/oder der Pen-
sionierungszeitpunkt aufgeschoben werden.

Planung ab Pensionierung

Mit Hilfe einer Grafik sieht man am besten,
wie die finanzielle Situation ab Pensionie-
rung aussieht. Pro Vorsorgeinstrument gibt es
die verschiedensten Ausgestaltungsmöglich-
keiten, welche auf die individuelle Situation
geprüft werden müssen, um die passende
Lösung zu finden.

Bereits bei der AHV gibt es einige Wahl-
möglichkeiten. So kann sie beispielsweise um
bis zu zwei Jahre vorbezogen oder bis zu fünf
Jahre aufgeschoben werden. Beim Vorbezug
gibt es eine lebenslängliche Rentenkürzung,
beim Aufschub eine Rentenerhöhung.

Die Altersrenten aus der AHV und allen-

Alter und Altersvorsorge
Praxisseminar B mit Hansjörg Villiger und Dr. med. Beat Rössler am 13. Juni 2002 
anlässlich des KHM-Kongresses in Luzern

Ab dem 50. Altersjahr machen sich viele Leute Gedanken über die Pensionierung. Wie lange will man noch

arbeiten? Kann man es sich bei Weiterführung des gewohnten Lebensstandards leisten, frühzeitig in Pension

zu gehen? Gerade bei selbständig Erwerbenden wird dieser ganze Themenbereich durch die Geschäftsauf-

gabe noch viel komplexer. Damit man bei der Pensionierung keine unangenehmen Überraschungen erlebt,

empfiehlt es sich, die ganze Angelegenheit frühzeitig zu planen. Je später man sich damit beschäftigt, 

um so kleiner wird der Handlungsspielraum. 

A partir de l’âge de 50 ans, beaucoup de gens commencent à songer à leur retraite. Combien de temps

travailler encore? Avec une retraite anticipée, sera-t-il possible de garder le même standard de vie que main-

tenant? Tout ce sujet est encore plus complexe pour tous ceux qui travaillent en indépendants avec tous les

problèmes liés à une entreprise. Pour éviter d’avoir une surprise désagréable en se mettant à la retraite, il est

recommandé de s’y préparer de bonne heure. Le plus tard on s’en occupe, le plus la marge de manœuvre est

réduite.

Beat Rössler, 
Hansjörg Villiger

2002 Hansjörg Villiger

2. Schritt: Ziele / Wünsche definieren

Bedarf CHF ....

Jahr: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alter:

Alfred Muster 63 64 65 66 67 68 68 69 70

Vera Muster 60 61 62 63 64 65 69 70 72

Einkommen

in CHF

Ehepaarrente
CHF 3 090

Einzelrente
CHF 2 060

Pensionierung

Pensionskassenrente
CHF ....

Lücken
CHF ....



die Rente je nach Pensionskassenreglement
für den Witwer sogar ganz weg.

Die nebenstehende Tabelle zeigt die Aus-
wirkungen der verschiedenen Vorsorge-
instrumente in bezug auf die Steuern und den
Hinterbliebenenschutz auf.

Planung bis zur Pension

Diese Planung setzt sich aus folgenden Punk-
ten zusammen:
– Risikoabsicherungen bei Erwerbsun-

fähigkeit oder Todesfall;
– Planung in bezug auf die Sozialversiche-

rungen (AHV, BVG);
– periodengerechter Vermögensaufbau/

-anlage;
– Unternehmensnachfolge.

Bei allen diesen Betrachtungen kann es je
nach gewählter Variante zum Teil zu erheb-
lichen steuerlichen Unterschieden kommen.
Es würde den Rahmen dieser Zusammenfas-
sung sprengen, in die obigen Themenkreise
tiefer einzugehen.

Abschliessend muss gesagt werden, dass
die Pensionierungsplanung viele, vor allem
steuerliche Stolpersteine birgt. Ohne Unter-
stützung einer Fachperson ist es für einen
Laien kaum möglich, diese Stolpersteine zu
umgehen und die für sich beste Lösung zu
finden.

Plenardiskussion

Im Workshop wurde nach der kurzen Vor-
stellung der verschiedenen Elemente der Al-
tersvorsorge vor allem ausgedehnt über diese
diskutiert. Im einzelnen wurden Fragen zu
AHV, BVG, dritter Säule und Kapitalan-
lagen besprochen. Die Varianz der Fragen
bestätigt einerseits die Notwendigkeit der
individuellen Beratung, andererseits sprengt
sie den Rahmen dieses Beitrages.

falls aus der Pensionskasse werden nun bis
zum festgesetzten Bedarf mit privaten Vor-
sorgegeldern ergänzt.

Es empfiehlt sich dabei, die Vorsorgegel-
der in steuerbegünstigte Produkte zu tätigen.
Im Bereich der sicheren, mittel- bis langfri-
stigen Kapitalanlagen ist bis zum 66. Alters-
jahr den gemischten Versicherungen gegen-
über von Obligationen klar den Vorrang zu
geben. Auch Anlagefonds mit Obligationen-
anteilen machen somit wenig Sinn.

Wichtig ist, dass die Gelder periodenge-
recht investiert werden. Eine Aktienanlage
beispielsweise sollte nur mit Geldern getätigt
werden, welche die nächsten 10 Jahre nicht
benötigt werden.

Auch der Hinterbliebenenschutz muss in
der Planung berücksichtigt werden. Stirbt ein
Ehegatte, so können je nach Quelle die Ren-
ten unterschiedlich stark gekürzt werden.

Die AHV-Rente reduziert sich im Todes-
fall eines Ehepartners bei der maximalen
Ehepaarrente von CHF 3090 auf mindestens
CHF 2060. Ähnlich verhält es sich bei der
Pensionskassenrente. Diese wird im Normal-
fall auf 60% der Rente gekürzt. Stammt die
Pensionskassenrente aus einem Arbeitsver-
hältnis der Ehefrau und stirbt diese, so fällt
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Vermögenssteuer Einkommenssteuer Hinterbliebenenschutz

AHV-Rente – Rente 100% Kürzung der Rente bis zu 1/3

Pensionskassen- Keine Rente 100%2 Kürzung der Rente bis zu 40%;
Rente kein Kapitalrückgewähr

Leibrente keine / 100%1 Rente 40% im Normalfall keine Kürzung;
mit Kapitalrückgewähr

Obligationen 100% Zins 100% keine Auswirkungen

Gemischte 100% Ertrag 0%3 Auszahlung der garantierten 
Versicherungen Leistungen inkl. aufgelaufene 

Überschüsse

Aktienanlagen 100% Dividende 100% keine Auswirkungen
1 je nach Kanton unterschiedlich
2 Pensionskassenrenten, die vor dem 01.01.2002 ausbezahlt wurden, sind lebenslänglich zu 80%

steuerbar
3 sofern gewisse Kriterien erfüllt werden: u.a. Auszahlung nach Alter 60; Abschluss vor Alter 66; ...


